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 Veröffentlicht am 24.07.2019

Norm

nö SHG §35 Abs2

nö SHG §35 Abs3

NÖ SHG §42

Rechtssatz

Bei § 35 Abs 2 und 3 NÖ-SHG handelt es sich um eine Sonderregelung zu § 42 NÖ-SHG, sodass sich die Beitragsp7icht

der Eltern bei der Hilfe für Menschen mit besonderen Bedürfnissen ausschließlich nach § 35 Abs 2 und 3 NÖ-SHG

richtet. Die in § 35 Abs 3 Satz 3 NÖ-SHG statuierte Einschränkung, wonach Eltern volljähriger Hilfeempfänger "darüber

hinaus" keine Kostenbeiträge zu erbringen haben, bezieht sich auch auf den ersten Satz dieser Bestimmung. Eltern

volljähriger Hilfeempfänger haben damit zwar auch eine Kostenbeitragsleistung in Höhe des Werts der Sachbezüge zu

leisten; für diese Kostenbeitragsleistung bildet jedoch der Wert der Sachbezüge nicht - wie in § 35 Abs 3 Satz 1 NÖ-SHG

statuiert - die Untergrenze, sondern die Obergrenze.Bei Paragraph 35, Absatz 2 und 3 NÖ-SHG handelt es sich um eine

Sonderregelung zu Paragraph 42, NÖ-SHG, sodass sich die Beitragsp7icht der Eltern bei der Hilfe für Menschen mit

besonderen Bedürfnissen ausschließlich nach Paragraph 35, Absatz 2 und 3 NÖ-SHG richtet. Die in Paragraph 35,

Absatz 3, Satz 3 NÖ-SHG statuierte Einschränkung, wonach Eltern volljähriger Hilfeempfänger "darüber hinaus" keine

Kostenbeiträge zu erbringen haben, bezieht sich auch auf den ersten Satz dieser Bestimmung. Eltern volljähriger

Hilfeempfänger haben damit zwar auch eine Kostenbeitragsleistung in Höhe des Werts der Sachbezüge zu leisten; für

diese Kostenbeitragsleistung bildet jedoch der Wert der Sachbezüge nicht - wie in Paragraph 35, Absatz 3, Satz 1 NÖ-

SHG statuiert - die Untergrenze, sondern die Obergrenze.
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